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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Richtlinie über die Inanspruchnahme 
von Publikationsorganen und die Nutzung 
des Internets sowie anderer elektronischer 

Kommunikationsmittel zur Öffentlichkeitsfahndung 
nach Personen im Rahmen von Strafverfahren 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
Vom 2. Mai 2005 

(4701-III.003) 

Für die Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die Nut
zung des Internets sowie anderer elektronischer Kommunika
tionsmittel zur Öffentlichkeitsfahndung nach Personen im Rah
men von Strafverfahren wird Folgendes bestimmt: 

I. 
Allgemeines 

1.	 Grundsätzliches zur Einschaltung von Publikationsorganen 
und zur Nutzung von öffentlich zugänglichen elektronischen 
Medien 

Die Strafverfolgungsbehörden sind gehalten, alle gesetzlich 
zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, zur 
Aufklärung von Straftaten beizutragen. Insbesondere be
steht die Möglichkeit, Publikationsorgane (z. B. Presse, 
Rundfunk, Fernsehen), die im Hinblick auf ihre Breiten
wirkung in vielen Fällen wertvolle Fahndungshilfe leisten 
können, um ihre Mitwirkung zu bitten sowie öffentlich zu
gängliche elektronische Kommunikationsmittel zur Bereit
stellung oder gezielten Verbreitung der Informationen (ins
besondere das Internet) zu nutzen. Das gilt sowohl für die 
Fahndung nach einem bekannten oder unbekannten Tatver
dächtigen als auch für die Suche nach anderen Personen, ins
besondere Zeugen. 

Die Einschaltung von Publikationsorganen sowie die Nutzung 
der öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunika
tionsmittel zu Fahndungszwecken stellen stets eine Öffent
lichkeitsfahndung dar, die nur bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen (vgl. insbesondere § 131 Abs. 3 sowie § 131a 
Abs. 3, §§ 131b, 131c Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 StPO) in Be
tracht kommt. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass bei allzu häufiger In
anspruchnahme der Massenmedien das Interesse und die 
Bereitschaft der Öffentlichkeit, an der Aufklärung von Straf
taten mitzuwirken, erlahmen können. Stets ist auch zu prü
fen, ob die Gefahr der Täter- oder Beteiligtenwarnung oder 
die Gefahr der Nachahmung von Straftaten zu befürchten ist. 

2.	 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Die gesetzlichen Regelungen der Öffentlichkeitsfahndung 
stellen in weiten Teilen Ausgestaltungen des Verhältnismä
ßigkeitsgrundsatzes dar. In jedem Einzelfall bedarf es daher 

einer sorgfältigen Abwägung zwischen dem öffentlichen 
Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung einerseits und 
den schutzwürdigen Interessen des Beschuldigten und an
derer Betroffener andererseits. Dabei sind namentlich fol
gende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

Die Öffentlichkeitsfahndung kann dazu führen, dass Straf
taten beschleunigt aufgeklärt werden und der Tatverdächti
ge bald ergriffen wird. Die zügige Aufklärung von Strafta
ten und die Aburteilung des Täters können verhindern, dass 
der Täter weitere Straftaten begeht. Eine schnelle und wirk
same Strafverfolgung hat auch einen bedeutenden general
präventiven Effekt. Sie dient der Sicherheit und dem Schutz 
des Bürgers und schafft dadurch die Voraussetzungen für 
eine wirksame Verbrechensbekämpfung. 

Andererseits entsteht durch die Erörterung eines Ermitt
lungsverfahrens mit Namensnennung des Tatverdächtigen 
in den Publikationsorganen die Gefahr einer erheblichen 
Rufschädigung. Mit zunehmender Verbreitung des Internets 
gilt dies im wachsenden Maße auch für die Nutzung dieses 
elektronischen Mediums zu Fahndungszwecken. Die späte
re Resozialisierung des Täters kann durch unnötige Publi
zität seines Falles schon vor der Verhandlung erschwert wer
den. Auch andere Personen, die in den Tatkomplex verwi
ckelt sind oder die in nahen Beziehungen zu dem Tatver
dächtigen stehen, können durch eine öffentliche Erörterung 
schwer benachteiligt werden. Eine Bloßstellung oder Schä
digung des Tatverdächtigen oder anderer Betroffener muss 
nicht nur in deren Interesse, sondern auch im Interesse der 
Strafrechtspflege möglichst vermieden werden. 

Daher ist stets auch zu prüfen, ob der beabsichtigte Fahn
dungserfolg nicht auch durch Maßnahmen, die den Tatver
dächtigen oder andere Betroffene weniger beeinträchtigen, 
erreicht werden kann, namentlich dadurch, dass 

–	 nur Medien von geringerer Breitenwirkung in Anspruch 
genommen werden, 

–	 andere Formen der Öffentlichkeitsfahndung wie Plaka
te, Handzettel oder Lautsprecherdurchsagen gewählt 
werden oder 

–	 die Fahndungshilfe örtlich oder in anderer Weise, etwa 
durch Verzicht auf die Verbreitung der Abbildung eines 
Gesuchten, beschränkt wird. 

Bei der Nutzung des Internets zu Fahndungszwecken ist 
außerdem zu berücksichtigen, dass die im Internet einge
stellten Daten weltweit abgerufen und verarbeitet werden 
können. Dabei ist regelmäßig zu prüfen, ob und ggf. in wel
chem Umfang eine Internationale Fahndung einzuleiten ist. 

Auf die schutzwürdigen Interessen von Personen, die von ei
ner Straftat betroffen sind, ist Rücksicht zu nehmen. In der 
Regel ist dies dadurch zu erreichen, dass die Namen solcher 
Personen nicht publiziert werden. Sollte die Publizierung 
eines solchen Namens aus Fahndungsgründen zwingend not



25368-JMBl-6/2005 10.06.2005 11:34 Uhr Seite 51 

JMBl. 51 

wendig sein, so ist vor Beginn der Öffentlichkeitsfahndung 
mit diesen Personen ins Benehmen zu treten, soweit der 
Fahndungszweck dadurch nicht gefährdet wird. 

II. 
Entscheidung über die Einschaltung 

von Publikationsorganen und die Nutzung 
von öffentlich zugänglichen elektronischen Medien 

1. Fahndung nach einem bekannten Tatverdächtigen 

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bekannten Tatver
dächtigen kommt regelmäßig nur in Betracht, wenn drin
gender Tatverdacht wegen einer Straftat von erheblicher Be
deutung (Verbrechen, Vergehen von erheblichem Gewicht, 
z. B. schwere oder gefährliche Körperverletzung, Betrug 
mit hohem Vermögensschaden, Unterschlagung hoher Geld
beträge, Serientaten) gegeben ist. 

Grundsätzlich muss bei Fahndungen mit dem Ziel der Fest
nahme ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbefehl vorlie
gen. Ist dies der Fall oder liegen die Voraussetzungen des 
§ 131 Abs. 2 Satz 1 StPO vor, entscheidet über die Öffent
lichkeitsfahndung grundsätzlich die Staatsanwaltschaft (§ 131 
Abs. 3 Satz 1 StPO). Die Polizei führt eine nach § 131 Abs. 3 
Satz 1 StPO gleichfalls mögliche Entscheidung des Richters 
nur herbei, wenn sie die Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig 
erreichen kann. Ist für die Polizei auch der Richter nicht recht
zeitig erreichbar, ist nach § 131 Abs. 3 Satz 2 bis 4 StPO zu 
verfahren und insbesondere unverzüglich binnen 24 Stunden 
eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. 

Wird die polizeiliche Eilanordnung von der Staatsanwalt
schaft binnen 24 Stunden nicht bestätigt, teilt die Polizei 
dies den eingeschalteten Publikationsorganen mit und weist 
sie darauf hin, dass sie sich bei einer Fortsetzung ihrer Maß
nahmen nicht mehr auf ein Fahndungsersuchen der Straf
verfolgungsbehörden berufen können; eine erfolgte Nut
zung des Internets zu Fahndungszwecken ist zu beenden. 

Erfolgt die Öffentlichkeitsfahndung aufgrund einer Ent
scheidung der Staatsanwaltschaft, liegt ein Haft- oder Unter
bringungsbefehl noch nicht vor und ist die Öffentlichkeits
fahndung noch nicht erledigt, ist unverzüglich, spätestens 
binnen einer Woche, von der Staatsanwaltschaft beim Rich
ter eine Entscheidung über den Haft- oder Unterbringungs
befehl herbeizuführen (§ 131 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 131 Abs. 2 Satz 2 StPO). Lehnt der Richter den Erlass des 
Haft- oder Unterbringungsbefehls ab und ordnet er auch kei
ne Öffentlichkeitsfahndung mit dem Ziel der Aufenthaltser
mittlung (§ 131a Abs. 3 StPO) oder der Aufklärung einer Straf
tat (§ 131b Abs. 1 StPO) an, teilt die Staatsanwaltschaft dies 
den eingeschalteten Publikationsorganen mit und weist sie da
rauf hin, dass sie sich bei einer Fortsetzung ihrer Maßnah
men nicht mehr auf ein Fahndungsersuchen der Strafverfol
gungsbehörden berufen können; eine erfolgte Nutzung des 
Internets zu Fahndungszwecken ist zu beenden. 

2. Fahndung nach einem unbekannten Tatverdächtigen 

Auch bei der Fahndung nach einem unbekannten Tatver
dächtigen kann die Öffentlichkeitsfahndung veranlasst sein. 

In diesen Fällen gilt § 131 StPO nicht. Es ist daher – wenn 
nicht Gefahr im Verzug vorliegt – stets eine richterliche Ent
scheidung herbeizuführen (§ 131c Abs. 1 Satz 1 StPO). Die 
gesetzlichen Voraussetzungen des § 131b Abs.1 StPO sind zu 
beachten. § 131b Abs. 1 StPO gilt auch für Phantombilder. 

Wenn bei Gefahr im Verzug die Staatsanwaltschaft tätig ge
worden ist, bedarf die Maßnahme dann einer nachträglichen 
richterlichen Bestätigung, wenn das Internet zu Fahndungs
zwecken genutzt worden ist oder das Fernsehen oder ein 
periodisches Druckwerk dahingehend in Anspruch genom
men worden ist, dass es zu einer wiederholten Veröffentli
chung kommt, und die Maßnahme nicht binnen einer Wo
che erledigt ist (§ 131c Abs. 2 Satz 1 StPO). Eine nach
trägliche richterliche Bestätigung ist daher insbesondere 
dann nicht erforderlich, wenn der Hörfunk in Anspruch 
genommen wurde oder sich die Maßnahme binnen einer 
Woche erledigt hat. 

Wenn bei Gefahr im Verzug eine Ermittlungsperson der 
Staatsanwaltschaft tätig geworden ist und die Maßnahme 
sich nicht alsbald erledigt hat, ist die Staatsanwaltschaft 
rechtzeitig vor Ablauf der Wochenfrist des § 131c Abs. 2 
Satz 2 StPO einzuschalten, damit die Staatsanwaltschaft ent
weder selbst über die Bestätigung der Fahndung entschei
den oder eine nach § 131c Abs. 2 Satz 1 StPO notwendige 
richterliche Entscheidung herbeiführen kann. 

3. Fahndung nach Zeugen 

Für die Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen gilt Nummer 
2.2 entsprechend. Maßnahmen zur Aufenthaltsermittlung 
eines bekannten Zeugen sind in § 131a Abs. 1, 3 bis 5 StPO, 
Maßnahmen zur Aufklärung einer Straftat, insbesondere zur 
Feststellung der Identität eines unbekannten Zeugen sind in 
§ 131b Abs. 2, 3 StPO geregelt. Eine Öffentlichkeitsfahn
dung zur Aufenthaltsermittlung eines Zeugen unterbleibt 
nach § 131a Abs. 4 Satz 3 StPO, wenn überwiegende schutz
würdige Interessen des Zeugen entgegenstehen. Bei der 
Veröffentlichung der Abbildung eines Zeugen ist zu beach
ten, dass die Subsidiaritätsklausel in § 131b Abs. 2 StPO 
enger gefasst ist als die in § 131b Abs. 1 StPO. Stets muss 
die Veröffentlichung erkennbar machen, dass die gesuchte 
Person nicht Beschuldigter ist (§ 131a Abs. 4 Satz 2, § 131b 
Abs. 2 Satz 2 StPO). 

4. Fahndung nach einem flüchtigen Verurteilten 

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Verur
teilten soll nur dann erfolgen, wenn der wegen einer Straf
tat von erheblicher Bedeutung Verurteilte noch mindestens 
ein Jahr Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, wenn seine Unter
bringung angeordnet ist oder wenn seine Ergreifung aus an
deren Gründen, etwa wegen der Gefahr weiterer erheblicher 
Straftaten, im öffentlichen Interesse liegt. 

Wer über die Öffentlichkeitsfahndung entscheidet, hängt 
auch in diesen Fällen davon ab, ob ein Haftbefehl oder Unter
bringungsbefehl bzw. deren Voraussetzungen vorliegen oder 
nicht. Wenn zumindest die Voraussetzungen für einen Haft
befehl nach § 457 Abs. 2 StPO oder einen Unterbringungs
befehl nach § 463 Abs. 1 in Verbindung mit § 457 Abs. 2 
StPO gegeben sind, was in aller Regel der Fall sein dürfte, 
gilt Nummer 2.1 Abs. 2 bis 4 mit der Maßgabe entspre
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chend, dass über den Vollstreckungshaftbefehl und die 
Öffentlichkeitsfahndung nicht der Richter entscheidet, son
dern die Vollstreckungsbehörde. 

III.
 
Umsetzung der Maßnahmen
 

1.	 Einschaltung von Publikationsorganen, insbesondere des 
Fernsehens 

Die Publikationsorgane sind grundsätzlich nicht verpflich
tet, bei der Öffentlichkeitsfahndung mitzuwirken. Die Er
fahrung hat aber gezeigt, dass viele Publikationsorgane zur 
Mitwirkung bereit sind. 

Von praktischer Bedeutung für die inländische Fernseh
fahndung sind dabei die „Grundsätze für die bundesweite 
Ausstrahlung von Fahndungsmeldungen im Fernsehen“ aus 
dem Jahr 1987, an deren Erarbeitung die ARD-Rundfunk-
anstalten und das ZDF einerseits sowie die Justizminister und 
Innenminister und -senatoren des Bundes und der Länder an
dererseits beteiligt waren. Bei diesen Grundsätzen handelt 
es sich nicht um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, son
dern um Absichtserklärungen der Beteiligten darüber, wie 
sie im Rahmen einer Fernsehfahndung verfahren wollen. 

Wenn ausländische Fernsehsender in die Öffentlichkeits
fahndung eingeschaltet werden sollen, sind die Grundsätze 
der Internationalen Rechtshilfe und der Internationalen Fahn
dungsausschreibung zu beachten. 

2.	 Nutzung des Internets 

Um die Aufmerksamkeit der Internet-Nutzer für die Öf
fentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es zweckmäßig, die 
staatlichen Fahndungsaufrufe im Internet auf speziellen 
Seiten – etwa der Polizei – zu bündeln. Private Internetan
bieter sollen grundsätzlich nicht eingeschaltet werden. 

Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die Ausschrei
bungsvoraussetzungen aus sonstigen Gründen nicht mehr 
vorliegen, ist die Nutzung des Internets zu Fahndungszwe
cken unverzüglich zu beenden. Darüber hinaus sind Inter
netfahndungen von der Staatsanwaltschaft – in den Fällen 
der Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehörde – regelmä
ßig, spätestens in halbjährlichen Abständen, hinsichtlich des 
weiteren Vorliegens der Ausschreibungsvoraussetzungen, 
insbesondere der weiteren Erfolgsaussichten dieser Fahn
dungsmethode, zu prüfen. 

IV.
 
Öffentlichkeitsfahndung, die nicht ausschließlich
 

Zwecken der Strafverfolgung oder -vollstreckung dient
 

Zum Strafverfahren im Sinne dieser Regelung gehören auch die 
Fälle des § 131a Abs. 2 StPO und des § 2 Abs. 3 DNA-Identi-
tätsfeststellungsgesetz. Die Inanspruchnahme der Fahndungs
hilfe durch Publikationsorgane sowie die Nutzung des Internets 
oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel zur Fahn
dung für andere Aufgaben, insbesondere für präventivpolizeili
che Zwecke, zur Identifizierung von unbekannten Toten, zur 
Auffindung von Vermissten sowie die Sachfahndung bleiben 
von dieser Regelung unberührt. Dies gilt auch dann, wenn die 
Fahndungshilfe durch die Medien für eine andere Aufgabe in An

spruch genommen wird, zugleich aber auch der Strafverfolgung 
dient und die andere öffentliche Aufgabe vorrangig ist. 

V.
 
Auskünfte an Publikationsorgane aus anderen Gründen
 

Das Informationsrecht, das den Publikationsorganen nach dem 
Presserecht zusteht, sowie Auskünfte (insbesondere nach § 475 
StPO) und Mitteilungen von Amts wegen, die nicht auf Öffent
lichkeitsfahndung abzielen, bleiben von dieser Regelung unberührt. 

VI. 

Diese Allgemeine Verfügung ergeht im Einvernehmen mit dem 
Ministerium des Innern. Sie tritt am 1. Juni 2005 in Kraft. 

Potsdam, den 2. Mai 2005 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 

Brandenburgische Aktenordnung 
(AktOBbg) 

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz 
Vom 12. Mai 2005 

(1454-I.1) 

I. 

Die Anweisungen für die Verwaltung des Schriftguts bei den 
Geschäftsstellen der Gerichte und Staatsanwaltschaften des Lan
des Brandenburg – Brandenburgische Aktenordnung – werden 
nach Abstimmung zwischen den Landesjustizverwaltungen ge
ändert und mit Stand vom 1. Juni 2005 neu herausgegeben. 

Die Brandenburgische Aktenordnung wird den Gerichten der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit und den Staatsanwaltschaften als 
PDF-Datei zur Verfügung gestellt, die auf den ADV-Systemen 
der Geschäftsstellen und Serviceeinheiten aufzunehmen ist. 

II. 

Die Brandenburgische Aktenordnung mit Stand 1. Juni 2005 
tritt zum 1. Juni 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die mit Allge
meiner Verfügung vom 6. Februar 2005 (JMBl. S. 19) in Kraft 
gesetzte Brandenburgische Aktenordnung (Stand 1. Januar 2005) 
außer Kraft. 

Potsdam, den 12. Mai 2005 

Die Ministerin der Justiz 

Beate Blechinger 






